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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1992

Norm

GmbHG §39 Abs4

Rechtssatz

Der juristischen Person als Gesellschafter darf nicht wegen einer Betro5enheit ihres Verwaltungsmitglieds das

Stimmrecht entzogen sein. Sie kann sich nur nicht durch das betro5ene Verwaltungsmitglied vertreten lassen. Wird

das betro5ene Verwaltungsmitglied ausgeschaltet, steht die Ausübung des Stimmrechts der beklagten Gesellschafter -

Gesellschaften nichts im Wege.
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